
5) (APO-GOSt,	§	13,	Absatz	2:	Grundsätze	der	Leistungsbewertung)	

	
Die	Bewertung	der	Leistungen	richtet	sich	nach	deren	Umfang	und	der	richtigen	Anwendung	der	
Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	sowie	der	Art	der	Darstellung.	Bei	der	Bewertung	
schriftlicher	Arbeiten	sind	Verstöße	gegen	die	sprachliche	Richtigkeit	in	der	deutschen	Sprache	und	
gegen	die	äußere	Form	angemessen	zu	berücksichtigen.	Gehäufte	Verstöße	führen	zur	Absenkung	der	
Leistungsbewertung	um	eine	Notenstufe	in	der	Jahrgangsstufe	11	und	um	bis	zu	zwei	Notenpunkte	
gemäß	§	16	Abs.	2	in	den	Jahrgangsstufen	12	und	13.	Im	Übrigen	gelten	die	in	den	Lehrplänen	
festgelegten	Grundsätze.	
	
(Kernlehrplan	Deutsch	S	II,	Endfassung	2013)	
	
Da	in	Klausuren	neben	der	Verdeutlichung	des	fachlichen	Verständnisses	auch	die	Darstellung	
bedeutsam	ist,	muss	diesem	Sachverhalt	bei	der	Leistungsbewertung	hinreichend	Rechnung	getragen	
werden.	Gehäufte	Verstöße	gegen	die	sprachliche	Richtigkeit	führen	zu	einer	Absenkung	der	Note	
gemäß	APO-GOSt.	Abzüge	für	Verstöße	gegen	die	sprachliche	Richtigkeit	sollen	nicht	erfolgen,	wenn	
diese	bereits	bei	der	Darstellungsleistung	fachspezifisch	berücksichtigt	wurden.	
 
 


